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1. Wirtschaftslage

1

Diese Verschlechterung des wirtschaftlichen Klimas, die 
für viele unerwartet kam und von der sie offensichtlich 
überrascht worden sind, darf jedoch nicht dazu verleiten, 
zu dramatisieren. Eine wirklichkeitsfremde Vogel-Strauss- 
Politik wäre ebenso verfehlt wie eine rücksichtslose Ge­
schäftemacherei mit der Angst. So zeugte es zum Beispiel 
von wenig Verantwortungsbewusstsein, wenn im gerade 
hinter uns liegenden Wahlkampf um die Regierungsrats­
sitze in unserem Kanton behauptet wurde, die Rezession 
sei manipuliert und werde als Druckmittel gegen die in 
Zeiten gutgehender Konjunktur grösser werdenden Begeh­
ren der Massen benützt. Eine solche Behauptung, ja Be­
schuldigung, die sich offensichtlich an die Adresse der 
Arbeitgeberschaft richtet, ist derart absurd, dass kaum viel 
Worte darüber zu verlieren sind. Denn jeder vernünftig 
denkende Mensch wird feststellen, dass wir einen welt-

In den vergangenen Monaten ist wieder einmal deutlich 
geworden, dass die Konstanz in der Veränderung liegt. So 
sind Wirtschaftsprognosen, kaum gestellt, bereits überholt- 
manchmal bevor sie gedruckt werden konnten. Ein Beispiel: 
Wir haben im Dezember 1972 als Stimmbürger dem Mass­
nahmenpaket zur Konjunkturdämpfung zugestimmt. Bereits 
zwei Jahre später beschäftigten weite Kreise der Öffentlich­
keit weniger die Konjunkturdämpfungsmassnahmen, son­
dern es standen vielmehr die Probleme der Arbeitsplatz­
erhaltung und der Wirtschaftsankurbelung im Vordergrund. 
Heute kommt in den öffentlichen Diskussionen vor allem 
die Sorge um die Erhaltung des Arbeitsplatzes, die Wahrung 
des Einkommens und die Sicherung des erreichten Wohl­
standes zum Ausdruck.
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In diesem Zusammenhang ist auch daran zu erinnern, dass 
noch bis 1974 in allen öffentlichen Diskussionen und offi­
ziellen Berichterstattungen gegen ein weiteres Wachstum 
der Wirtschaft Sturm gelaufen und für eine Beruhigung der 
überhitzten Konjunktur eingetreten wurde. Die Nachteile 
dieses wirtschaftlichen Booms mit seiner Überbeschäfti­
gung wurden in den buntesten Farben geschildert. Wer 
erinnert sich nicht an die zahlreichen «Wachstum-Nulls- 
Anhänger. Kaum ist der nicht zuletzt auch von Gewerk­
schaftsseite gewünschte Wachstumsstopp eingetreten,

Mit derartigen «Wirtschaftstheorien», die einmal mehr auf 
eine Verteufelung der Marktwirtschaft hinauslaufen, lassen 
sich die auf uns zukommenden Probleme nicht lösen. Die 
Öffentlichkeit sollte vielmehr objektiv über die wirtschaft­
lichen Zusammenhänge und Gegebenheiten informiert wer­
den. Dieser Aufgabe haben sich nicht nur Politiker und 
Wirtschaftsfachleute, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorgani­
sationen sowie die Massenmedien anzunehmen, sondern 
sie sollte in Zukunft auch Gegenstand der Lehrpläne in den 
Schulen sein. Wem die letzten 20 Jahre den Blick nicht 
getrübt haben, der weiss, dass die wirtschaftliche Entwick­
lung nicht dauernd Rekorde brechen kann. Es gibt keine 
Garantie für einen permanenten Höhenflug. Die Konjunk­
turentwicklung führt auch durch Täler und Talsohlen. Jeder 
einzelne, der in irgend einer Form im Wirtschaftsprozess 
steht, kann indessen durch seinen Einsatz und seinVerhalten 
dazu beitragen, dass es aus der Talsohle wieder einen Auf­
stieg gibt. Voraussetzung ist allerdings, dass dabei die 
Konfrontation der Zusammenarbeit den Vortritt lässt. Nur 
der Zusammenschluss aller verantwortungsbewussten Kräfte 
wird es möglich machen, den wirtschaftlichen Schwierig­
keiten mit den Mitteln unseres freiheitlichen Rechtsstaates 
und der sozialen Marktwirtschaft zu begegnen.

weiten Konjunkturrückgang erleben, dass die Bereitschaft 
der Unternehmen zu Investitionen zurückgeht, dass unsere 
Exportindustrie zusätzlich mit immer grösseren Währungs­
schwierigkeiten zu kämpfen hat und dass sich die schwei­
zerische Wirtschaft auf einer schwierigen Gratwanderung 
zwischen Inflationsbekämpfung und Verhütung von Ar­
beitslosigkeit bewegt. Es ist nun nicht einzusehen, welches 
Interesse die Arbeitgeber in dieser Situation daran haben 
könnten, den Ast abzusägen, auf dem auch sie sitzen! Ich 
möchte den Unternehmer sehen, dem es nicht angenehmer 
wäre, seinen Mitarbeitern sichere Arbeitsplätze bei guten 
Arbeitsbedingungen bieten zu können, anstatt sich mit 
diesen Sorgen herumschlagen zu müssen.
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Wir haben in der Schweiz die Inflationsrate reduzieren 
können, doch sind weitere Anstrengungen unerlässlich. 
Eine Lösung wird aber dadurch erschwert, dass die Gewerk­
schaften unter dem Schlagwort «Keine soziale Demontage» 
nach wie vor den vollen Teuerungsausgleich (Indexgebun­
denheit!) und absolut sichere Arbeitsplätze fordern. Eine 
weitere Problematik liegt darin, dass die nicht zuletzt auch 
von den Gewerkschaften und den Behörden gewünschte 
Beruhigung und Normalisierung der wirtschaftlichen Ent­
wicklung weniger aus eigenen Kräften als vielmehr durch 
äussere Einflüsse - nämlich durch die weltweite Entwick­
lung mit ihren Rückwirkungen auf die Schweiz - eingetre­
ten ist.

Die «Investitionsmüdigkeit» in den meisten Absatzländern 
der schweizerischen Exportindustrie fällt nun noch zusam­
men mit der Labilität der Wechselkurse und der hieraus 
resultierenden starken Überbewertung des Schweizer

Die Erkenntnis, dass die Inflation auf die Dauer keine Ga­
rantie für eine Vollbeschäftigung ist, sondern letztlich zu 
einer Wirtschaftskrise führen muss, hat sich leider noch 
nicht überall durchgesetzt. Der Appell an den Bundesrat, 
das konjunkturpolitische Steuer herumzureissen und die 
Inflationsbekämpfung zugunsten einer massiven Konjunk­
turbelebung aufzugeben, übersieht die gefährlichen Folgen 
für unseren liberalen Staat und unsere freiheitliche Wirt­
schaftsordnung. Einer Wirtschafts- und Gesellschaftsord­
nung, in der ein erbitterter Kampf aller gegen alle um die 
Verteilung des «realen Einkommenkuchens» geführt wird, 
droht der Untergang. Wenn wir das hohe Ziel, unsere frei­
heitliche Gesellschaftsordnung zu erhalten, erreichen wol­
len, muss eine gewisse konjunkturelle Rückbildung, müssen 
gewisse Opfer in Kauf genommen werden. Es geht nicht 
darum, mit hohen Arbeitslosenziffern das Inflationsproblem 
zu lösen, es geht auch nicht darum, durch das Mittel von 
Inflationsstössen die Sicherheit der Arbeitsplätze zu gewähr­
leisten. Es geht vielmehr darum, die Inflation in den Griff zu 
bekommen, um, langfristig gesehen, die Wirtschaft und 
damit die Arbeitsplätze zu erhalten.

kaum ist die überhitzte Beschäftigungslage einer normalen 
Konjunkturentwicklung mit wieder etwas freien Kapazitäten 
und freien Arbeitskräften gewichen, so ertönt bereits der 
Ruf nach Wiederankurbelungsmassnahmen. Kaum sind im 
Kampf gegen die Inflation gewisse Erfolge erzielt worden, 
so wird nach Massnahmen, welche diese Erfolge wieder 
aufheben, gerufen.
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2. Arbeitnehmer-/ 
Arbeitgeber- 
Beziehungen

Veränderungen des wirtschaftlichen Klimas beeinflussen 
stets auch die Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehungen. 
Bei dieser Entwicklung erscheint es mir ganz besonders 
nötig, dass die Haltung der Arbeitgeber im sozial- und wirt­
schaftspolitischen Bereich nicht auf Konfrontation, sondern 
auf Zusammenarbeit mit dem Sozialpartner ausgerichtet 
ist.

Für die Arbeitgeberschaft, für den einzelnen Unternehmer 
sollte bei allen Überlegungen und Entscheidungen der 
einzelne Mensch und Mitarbeiter im Mittelpunkt stehen. 
Die Kunst der Führung wird noch mehr Bedeutung er­
langen. Dabei kommt es weniger auf das von einem Unter­
nehmen gewählte Führungsmodell, als vielmehr auf die

Dunkle Wolken sind am sonnigen Konjunkturhimmel der 
Nachkriegszeit heraufgezogen. Der Ernst der Lage ist un­
verkennbar. Dennoch oder gerade deshalb muss die Ver­
breitung einer Krisenpsychose unter allen Umständen ver­
mieden werden. Den Massenmedien fällt dabei eine wich­
tige und verantwortungsvolle Aufgabe zu, ist doch die Art 
der Berichterstattung von entscheidendem Einfluss. Die 
Gefahr ist gross, eine für uns seit nahezu 20 Jahren nicht 
mehr erlebte ungewohnte Situation auf dem Arbeitsmarkt 
bereits als eine Krise zu bezeichnen. Bewahren wir einen 
klaren Kopf und legen wir an gewisse Dinge wieder den 
richtigen Massstab. Leistung muss wieder grösser, An­
spruch wieder kleiner geschrieben werden. Zuerst muss 
verdient, dann kann über die Verteilung diskutiert werden. 
Die ideologische Verketzerung des Gewinnstrebens muss 
wieder der nüchternen Erkenntnis weichen, dass der Ge­
winn die Voraussetzung für Investitionen bildet, und dass 
die Investitionen wiederum die Grundlage für die Arbeits­
plätze bedeuten. Wenn wir uns erneut nach diesen Grund­
wahrheiten richten, werden wir auch in einem rauheren 
Wirtschaftsklima bestehen und überleben.

Frankens. Die «Verhärtung» unserer Währung kann von 
den meisten schweizerischen Exportfirmen nicht mehr oder 
nur noch zum Teil verkraftet werden. Diese zusätzliche 
Hürde, dessen müssen wir uns bewusst sein, kann nur 
durch eine internationale Währungsregelung, auf welche 
unser Land keinen grossen Einfluss hat, genommen werden. 
Unsere Wirtschaft kann ihre Konkurrenzfähigkeit aus eigener 
Kraft nur soweit bewahren, als der Kampf gegen die in­
ländische Inflation weitergeführt und die Senkung der 
Produktionskosten konsequent angestrebt wird.



5

Eine menschliche Führung muss echt und für den Mit­
arbeiter als solche erkennbar sein. Die rückläufige Kon­
junkturentwicklung der letzten Monate lässt bereits beob­
achten, dass die unternehmerische Haltung in einzelnen 
Fällen weniger von echter Menschlichkeit als mehr von 
opportunistischer und angelernter «Menschlichkeit» getra­
gen wird. Die Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt, ver­
bunden mit einem verschärften Existenzkampf, haben ver­
einzelt zu unternehmerischen Reaktionen geführt, die zu 
bedauern sind. Schöne Grundsätze und bisher angewandte 
betriebliche Verhaltensnormen werden plötzlich über Bord 
geworfen, zum Erstaunen der Mitarbeiter, die soviel «Be­
weise der Glaubwürdigkeit der Führung» nicht erwartet 
haben.

Die Arbeitgeberschaft darf ihre Glaubwürdigkeit nicht ver­
lieren, will sie nicht Gefahr laufen, der nur unter der heutigen 
Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung lebensfähigen Un­
ternehmerwirtschaft selbst den Todesstoss zu versetzen. 
Das Verhältnis Wirtschaft/Öffentlichkeitwürde einerschwe­
ren Belastung ausgesetzt. Die Angriffe auf die Industrie in 
den letzten Jahren haben viele Unternehmungen veranlasst, 
Führungsrichtlinien und geschäftspolitische Grundsätze 
nicht nur auf die eigentliche Unternehmenstätigkeit, son­
dern auch auf die soziale Umwelt des Unternehmens auszu­
richten. Wo kämen wir hin, wenn bereits die ersten An­
zeichen einer Veränderung auf dem Arbeitsmarkt genügten, 
um aus zur Zusammenarbeit willigen Vorgesetzten un­
menschlich kalkulierende Arbeitgeber zu machen.

Unternehmer und Kader an, welche dieses Führungsmodell 
in den beruflichen Alltag zu übertragen haben. Diese letzten 
Endes entscheidende Aufgabe kann nicht von Modellen 
und Systemen, sondern immer nur von Menschen verant­
wortlich übernommen werden. Wir haben in den letzten 
Jahren vielleicht in unseren Kreisen zuviel über Führungs­
systeme geredet und dabei zuwenig den Menschen ge­
sehen. Den Menschen sehen heisst, den Mitarbeiter, der 
Erfolg und damit persönliche Bestätigung und Zufrieden­
heit erlangen will, als Persönlichkeit respektieren und füh­
ren. Diese persönliche Zielsetzung heisst es in weitgehende 
Übereinstimmung zu bringen mit der unternehmerischen 
Zielsetzung nach Erhaltung der Existenz und Erzielung eines 
Gewinnes. Eine erfolgreiche Unternehmensführung ist nur 
möglich, wenn die Unternehmensleitung das Vertrauen 
ihrer Mitarbeiter hinsichtlich der Unternehmenszielsetzung 
besitzt und wenn der einzelne Mitarbeiter von der Unter­
nehmensleitung als Persönlichkeit respektiert wird.
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Es wäre auch gefährlich, wenn bei der Arbeitgeberschaft 
unterschwellige Rachegefühle für in der Vergangenheit 
erlittenes Unrecht nun zum Zuge kämen. Es ist verständ­
lich, dass mancher Arbeitgeber sich heute daran erinnert, 
wie nicht wenig Arbeitnehmer die durch die Verhältnisse 
auf dem Arbeitsmarkt entstandene Notlage der Unter­
nehmen ausgenützt haben. Unternehmer und Führungs­
kräfte, die in dieser Situation durchhielten, den 12-Stunden- 
Tag in Kauf nahmen und Tiefschläge von Ungetreuen zu 
verdauen suchten, waren die «Ausgebeuteten», welche 
unter grossem Einsatz das Wirtschaftsschiff auf Kurs zu 
halten hatten. Dies zeigt, dass die Neigung des Menschen, 
den andern auszunützen, keine Frage der Klassenzu­
gehörigkeit ist und dass es ungerecht, unsozial und wirt­
schaftspolitisch nicht vertretbar wäre, wenn Arbeitgeber 
im Hinblick auf diese Auswüchse die Stunde der Vergeltung 
als für gekommen ansehen würden. Andererseits dürfen 
wir trotz dieser Auswüchse dankbar anerkennen, dass viele 
Mitarbeiter ihrem Unternehmen jahrelang die Treue gehalten 
haben. Und gerade auf diese guten und treuen Mitarbeiter 
waren und sind wir angewiesen.

Aber nicht nur die wirtschaftliche Tätigkeit, auch die staat­
liche und gesellschaftliche Ordnung sind in unserem Lande 
auf den Menschen ausgerichtet. Rechtsstaat, Demokratie 
und pluralistische Gesellschaft bilden die Grundlage. Diese 
Rahmenbedingungen ermöglichen der Wirtschaft ihre 
Tätigkeit. Umgekehrt muss der Staat auf eine Zusammen­
arbeit mit der Wirtschaft rechnen können. Nur ein Schulter­
schluss zwischen Wirtschaft und Staat macht es möglich, 
den Aufbau zum Sozialstaat derart zu steuern, dass die 
Grenzen dort gezogen werden, wo die Selbstverantwor­
tung des einzelnen Bürgers aufgehoben und die Leistungs­
fähigkeit der Wirtschaft überzogen würde. Die Konjunktur-

Wir besitzen heute eine echte Chance, die Sozialpartner­
schaft weiter auszubauen. Die Tendenzwende zu Mass und 
Vernunft bietet eine einmalige Gelegenheit, Mitarbeiter und 
Öffentlichkeit für die Bedeutung der Wirtschaft zu moti­
vieren. Das Verständnis breitester Kreise für Wirtschaftlich­
keit, Ertrag, Produktivität usw. dürfte heute und in Zukunft 
im Wachsen sein. Es wäre ein verhängnisvoller Trugschluss, 
wenn sich der Arbeitgeber heute als der Stärkere fühlte. 
Wir müssen erkennen, dass alle im gleichen Boot sitzen und 
dass es ein unerhörter Luxus wäre, die Kräfte, die wir 
dringend brauchen, um mit den wirtschaftlichen Problemen 
fertig zu werden, im Kampf gegeneinander zu «verschleis­
sen».
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3. Mitbestimmungs­
initiative und 

Sozialpartnerschaft

Private Initiative, unternehmerische Aktivität, eine freiheit­
liche Entwicklung sind jedoch nur - und diese Feststellung 
muss immer und immer wieder unterstrichen werden - in 
einem liberalen Staat in Verbindung mit der sozialen Markt­
wirtschaft möglich. Die Angriffe, die von extremistischer 
Seite ohne Unterlass gegen die soziale Marktwirtschaft ge­
richtet werden, sind nicht geeignet, die Lösung der Pro­
bleme zu erleichtern. Die Öffentlichkeit sollte darüber auf­
geklärt werden, dass die Marktwirtschaft in unserer plura­
listischen Gesellschaft nach wie vor die einzige Wirtschafts­
form ist, welche sich mit unserem liberalen Rechtsstaat ver­
trägt. Gewissen Politologen, welche die freiheitsfeindliche 
Ideologie der «Demokratie der Masse» predigen, muss zu­
dem immer wieder in Erinnerung gerufen werden, dass eine 
soziale Schweiz eine leistungsfähige Wirtschaft voraussetzt, 
und dass eine Schwächung der Wirtschaft sich im Ergebnis 
unsozial auswirken würde. Konsequenz: Wenn es um unsere 
Staats- und Wirtschaftsordnung, wenn es um ordnungs­
politische Grundsatzfragen geht, darf es auf Arbeitgeber­
seite keine Kompromisse geben.

debatten in der letzten Session der eidgenössischen Räte 
haben, wenn von gewissen Misstönen abgesehen wird, 
eine weitgehende Übereinstimmung über die Notwendig­
keit und die Art der Zusammenarbeit zwischen Staat und 
Wirtschaft gebracht. Der in der Abstimmungskampagne 
über den Konjunkturartikel hochgespielte Gegensatz «hier 
Staat - hier Wirtschaft» wurde wieder auf den Boden der 
Realität heruntergeholt. Es ist Sache der Wirtschaft, mit den 
strukturellen Problemen, welche die veränderte Konjunktur­
lage mit sich bringt, fertig zu werden. Es ist Sache des Staa­
tes, durch Setzung entsprechend günstiger Rahmenbedin­
gungen die eigenen Anstrengungen der Wirtschaft durch 
gezielte Massnahmen zu ergänzen und dadurch vor allem 
die Wettbewerbsfähigkeit auf den Exportmärkten zu stärken.

Bei der bevorstehenden Auseinandersetzung über die Mit­
bestimmungsinitiative werden der Angriff auf unsere Staats­
und Wirtschaftsordnung und die Gefahr einer Schwächung 
unserer Wirtschaft als Folge einer falsch verstandenen 
Demokratie («die Demokratie darf nicht vor den Fabrik­
toren Halt machen») besondersaugenfällig. Die Mitbestim­
mungsvorstellungen der Initianten decken sich auch nicht 
mit den Grundsätzen der Sozialpartnerschaft. Die Mit­
bestimmungsinitiative in ihrer letzten Konsequenz und die 
überbetriebliche Sozialpartnerschaft schliessen einander 
gegenseitig aus. Die Arbeitgeber müssen deshalb die
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Im Hinblick auf eine funktionsfähige Sozialpartnerschaft 
ist zugleich festzustellen, dass zur Ordnung unserer plura­
listischen Gesellschaft starke Gewerkschaften nötig sind. 
Entscheidend ist, ob die Gewerkschaften ihre Macht be­
nützen, um eine Politik der Verständigung und der konstruk­
tiven Zusammenarbeit zu betreiben oder anders ausge­
drückt: Es ist in der Regel vorteilhafter, dem Nachbarn einen 
Stein über den Zaun in den Garten zu werfen, als dass man 
ihn selbst durch die Scheibe ins Wohnzimmer bekommt.

Es wird unserer Konkordanzdemokratie des öftern vorge­
worfen, sie führe zu einer Verwischung der Gegensätze, der 
Bundesrat sei gezwungen, Kompromisse auszuarbeiten, es 
fehle an klaren und scharfen politischen Auseinander­
setzungen im Parlament und in der Öffentlichkeit. Mir 
scheint, gerade das Beispiel der Mitbestimmungsinitiative 
zeige, dass auch in der Konkordanzdemokratie das Heraus­
schälen von echten Alternativen möglich ist. In der parla­
mentarischen Beratung wurden echte Gegensätze aus­
getragen, mit dem Resultat, dass dem extremen Vorschlag 
der Initianten eine realistische Vorlage der bürgerlichen 
Kreise gegenübergestellt wird. Ein Alternativvorschlag, der 
verhindert, dass unsere Marktwirtschaft und unser liberaler 
Staat schrittweise unterwandert und in eine syndikalisierte 
Wirtschaft und in einen Gewerkschaftsstaat übergeführt 
werden.

Mitbestimmung als Ausfluss eines ideologisch begründeten 
politischen Machtanspruchs der Gewerkschaften ablehnen. 
Die Arbeitgeber begrüssen dagegen die Mitbestimmung 
der Arbeitnehmer im Sinne eines sozialethischen Postulates 
und eines betriebswirtschaftlichen Führungsinstrumentes.

Die Politisierung der Mitbestimmungsidee liess sich leider 
nicht vermeiden. Der «harte Kern» von Ideologen unter den 
Gewerkschaftern liess sich nicht davon abbringen, einen 
politischen Entscheid zu erzwingen. Der Bundesrat hat die 
eidgenössische Abstimmung in Berücksichtigung des voll­
gepfropften Abstimmungskalenders auf das nächste Jahr, 
vermutlich auf den März, verschoben. Die grundsätzliche 
Bedeutung dieses Volksentscheides für unsere zukünftige 
Staats- und Wirtschaftsordnung zwingt die Arbeitgeber, 
die noch zur Verfügung stehende Zeit zu nutzen und Arbeit­
nehmer und Öffentlichkeit über die Sprengwirkung der 
ideologischen Mitbestimmungsinitiative einerseits und über 
die wirklichen Vorteile einer echten Mitbestimmung des ein­
zelnen Mitarbeiters im Betrieb und im Rahmen der überbe­
trieblichen Sozialpartnerschaft andererseits zu informieren.
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Die Behauptung der Initianten, der parlamentarische Ge­
genvorschlag habe keine Substanz und sei nicht mehr als 
eine Alibiübung der Arbeitgeber, ist völlig aus der Luft 
gegriffen. In der Frage der formellen Verfassungsgrundlage 
kommt der Berner Professor Dr. Hans Huber in einem 
Rechtsgutachten zum Schluss, dass die Zuständigkeit des 
Bundes zur Gesetzgebung nach Art.34ter, Abs.1, lit b, BV, 
weder für die Einführung und Regelung der Mitbestimmung 
im Sinne der Initiative der Gewerkschaften noch für die 
Mitbestimmung im Sinne des Gegenvorschlages der Räte 
(Art. 34octies BV) gegeben ist.

Dies ist nämlich die eigentliche Stossrichtung der gewerk­
schaftlichen Mitbestimmungsvorstellungen: Über die pari­
tätische Besetzung der Unternehmensleitungen durch 
aussenstehende Gewerkschaftsfunktionäre soll in einer 
Endphase die volle Übernahme der Betriebe (sogenannte 
Selbstverwaltung der Arbeitnehmer) erfolgen. Alles gegen­
teilige Geschreibe und Gerede bedeutet eine bewusste Ver­
harmlosung der offiziellen gewerkschaftlichen Zielset­
zung.

Die Behauptung der Initianten und Gegner des Gegenvor­
schlages, dieser bringe nichts Neues und sei daher im 
Grunde überflüssig, erfolgt weniger aus der Sorge um das 
Bundesverfassungsrecht, sondern stellt ein gewöhnliches 
politisches Kampfmittel dar, um beim Stimmbürger den 
Gegenvorschlag herabzuwürdigen. Diese Haltung der In­
itianten im Vorfeld der Abstimmungskampagne ist die Re­
aktion auf das Ergebnis der parlamentarischen Beratung. 
Wie Sie sich erinnern werden, hatte seinerzeit der National­
rat als Prioritätsrat den Gegenvorschlag des Bundesrates, 
welcher den Vorstellungen der Initianten weitgehend ent­
gegenkam (die Reaktion zeigte sich darin, dass erste An­
zeichen eines allfälligen Rückzuges der Initiative zu erken­
nen waren), zum Beschluss erhoben. Ich habe letztes Jahr 
an dieser Stelle die Hoffnung ausgedrückt, dass der Stände­
rat als Zweitrat diese Gefahren erkennen und den «ent­
gleisten Mitbestimmungszug» wieder in die richtige Fahrt­
richtung stellen möge. Und zwar in die Fahrtrichtung, 
welche zu einer wirklichen und sinnvollen Mitbestimmung 
des einzelnen Arbeitnehmers in dem von ihm überblick­
baren Bereich führt, zu einer realen Mitbestimmung, wie sie 
von der Arbeitgeberschaft mit Überzeugung vertreten und 
in beachtlichem Umfang auf der Basis des kooperativen 
Führungsstiles in zahlreichen Unternehmen auch praktiziert 
wird. Die Korrektur wurde angebracht, und das Parlament 
verabschiedete eine echte Alternative, welche dem Stimm-
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In diesem Zusammenhang kann ich Ihnen mitteilen, dass 
Verhandlungsdelegationen des Kaufmännischen Vereins

bürger erlauben wird, zu einer Grundsatzfrage Stellung zu 
nehmen, nämlich zur Frage: Bejahen wir auch weiterhin 
unseren liberalen Staat und die soziale Marktwirtschaft, das 
heisst treten wir für die Freiheit des Individuums ein, oder 
wenden wir uns einer syndikalisierten Gesellschaftsordnung 
zu, das heisst lassen wir uns blenden vom Schlagwort «mehr 
Demokratie der Masse», das in Wirklichkeit mehr Unfreiheit 
des einzelnen bedeutet.

Ich appelliere deshalb an Sie, die Mitbestimmungsidee im 
Sinne des Konzeptes der schweizerischen Arbeitgeberschaft 
in Ihren Betrieben — soweit dies noch nicht der Fall ist — 
zu realisieren, durch die Anwendung des kooperativen 
Führungsstils die Grundlage für eine echte Mitbestimmung 
des einzelnen Mitarbeiters in dem von ihm überblickbaren 
Arbeitsbereich zu schaffen und mit der Einführung von 
Arbeitnehmerkommissionen die repräsentative Mitbestim­
mung im Betrieb zu verwirklichen.

Der Gegenvorschlag des Parlamentes ist nicht, wie dies 
seinerzeit für den bundesrätlichen Gegenvorschlag zutraf, 
ein blosses Spiegelbild, oder etwas unhöflicher ausge­
drückt, ein blosser Abklatsch der Initiative. Der parlamenta­
rische Gegenvorschlag verankert die Mitbestimmung der 
Betriebsangehörigen im betrieblichen Bereich (was in den 
allermeisten Fällen für die Mitarbeiter von konkretem und 
direktem persönlichem Interesse ist) und schliesst die Mit­
bestimmung durch betriebsfremde Gewerkschaftsfunktio­
näre aus. Die nach Kriegsende eingeleitete Praxis soll nun 
ausgebaut und verallgemeinert werden mit Hilfe gesetz­
licher Mindestvorschriften. Der Gegenvorschlag knüpft an 
die Sozialpartnerschaft an, an die realistische Beurteilung 
der Mitwirkung der Arbeitnehmer durch die Sozialpartner, 
an die Erkenntnis, dass die aktive Mitwirkung des Arbeit­
nehmers im Betrieb und die Stärkung seiner Selbstverant­
wortung im beiderseitigen Interesse liegen. Dieser Prozess 
ist noch nicht abgeschlossen, tritt aber mit einer gesetz­
lichen Regelung in ein entscheidendes Stadium. Dies ist 
der Sinn des parlamentarischen Gegenvorschlages. Für 
diesen Gegenvorschlag tritt die Arbeitgeberschaft mit Über­
zeugung ein. Diese Feststellung ist deshalb von Bedeutung, 
weil Mitbestimmung nicht «gemacht» werden kann, nicht 
dekretiert werden kann. Mitbestimmung muss vielmehr 
gelebt und von der Überzeugung aller Beteiligter getragen 
werden.
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Nachdem die Gewerkschaften die Mitbestimmungsfrage 
aus der sachlichen Atmosphäre des Verhandlungsraumes 
auf die politische Bühne gezogen haben, muss die öffent­
liche Auseinandersetzung durchgefochten werden. Der 
Kampf wird hart sein, da die zukünftige Gestaltung unserer 
Wirtschaftsordnung zur Diskussion steht. Die Gefahr einer 
Ablehnung auch des Gegenvorschlages ist bei der gegebe­
nen politischen Konstellation nicht auszuschliessen. Ge­
rade deshalb erscheint es mir wichtig, dass das tragende 
Fundament unserer Wirtschaftsordnung, die Sozialpartner­
schaft, auch die während des Abstimmungskampfes auf­
tretende Polarisierung überstehen wird. Ich bin überzeugt, 
dass auch auf Seiten der Gewerkschaften die besonnenen 
Köpfe in dieser Richtung arbeiten, da die systemsprengende 
Wirkung der Mitbestimmung im Grunde genommen nur 
von einer Minderheit gewünscht wird. Die Mehrheit zieht 
die konstruktive Wirkung einer bewährten Sozialpartner­
schaft den unübersehbaren Folgen eines gesellschaftsver­
ändernden Experimentes vor. Die heutige Konjunkturlage 
zeigt ohnehin, dass der erworbene Wohlstand in Zukunft 
nur aufrecht erhalten werden kann durch gut geführte und 
leistungsfähige Unternehmen. Die internationale Konkur­
renzfähigkeit unserer Wirtschaft muss gewahrt werden, 
was nur durch private Initiative, unternehmerisches Handeln 
und engen Schulterschluss zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer möglich sein wird. Wir können es uns einfach 
nicht leisten, dass die Betriebe in ihrem Existenzkampf noch 
zusätzlich durch ideologische Experimente bedroht wer­
den.

Baselland und unseres Verbandes sich auf den Abschluss 
einer Vereinbarung über die Mitbestimmung der Angestell­
ten im Betrieb geeinigt haben. Es darf erwartet werden, dass 
die für den Vertragsabschluss letztlich zuständige General­
versammlung des KV dem Vertragstext, wie dies bereits 
unser Vorstand getan hat, ebenfalls zustimmen wird, so dass 
die Vereinbarung auf 1. Juli dieses Jahres in Kraft treten 
kann. Damit würde in unserer Region ein entscheidender 
Schritt für die Mitbestimmung der Angestellten getan.

Konstruktive Lösungen werden am Verhandlungstisch und 
in aller Stille erarbeitet. So ist kürzlich ein Abkommen 
zwischen den Spitzenverbänden der Sozialpartner über 
Verhaltensrichtlinien bei Betriebsschliessungen entworfen 
worden, das es verdient, von beiden Seiten angenommen 
zu werden. Die in letzter Zeit von gewisser Seite immer 
wieder öffentlich angegriffene und angezweifelte Sozial­
partnerschaft hätte sich erneut bewährt. Genau so, wie
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sie sich bewährt hat, als im Sommer letzten Jahres das 
Friedensabkommen in der Maschinenindustrie nach langen 
und zähen Verhandlungen um weitere 4 Jahre verlängert 
werden konnte. Einmal mehr zeigt sich, dass in unserem 
Lande die entscheidenden Erfolge nicht auf der Strasse, 
sondern am Verhandlungstisch erreicht werden. Die Sozial­
partnerschaft ist der schweizerische Weg zur Lösung von 
Konflikten und zur Regelung der Arbeitgeber-Arbeitnehmer- 
Beziehungen. Diese Auffassung teilt offensichtlich auch die 
überwiegende Mehrheit der Schweizer Bevölkerung, wie 
einer kürzlich publizierten Meinungsumfrage zu entnehmen 
ist: Mehr als 3A der Bevölkerung und mehr als 4/s der Ge­
werkschaftsmitglieder oder Personen, die in einem Haus­
halt leben, dem ein Gewerkschaftsmitglied angehört, beur­
teilen das Friedensabkommen weiterhin als positiv.

Wir gehen härteren Zeiten entgegen. Die Talsohle ist weder 
erreicht noch durchschritten. Mancher Unternehmer wird vor 
schwerwiegende Entscheidungen gestellt werden, vor Ent­
scheidungen, die letztlich Menschen betreffen. In der Markt­
wirtschaft fällt die Regelung des Arbeitgeber-Arbeitnehmer­
verhältnisses in die Kompetenz der Sozialpartner. Nutzen 
wir dieses als Ausfluss unseres liberalen Staates bestehende 
Recht zu verantwortungsbewussten Lösungen!

Die Sozialpartnerschaft besitzt somit erneut Gelegenheit, 
ihre einzigartige Bedeutung für unser Land unter Beweis 
zu stellen. Die Sozialpartnerschaft stellt aber auch An­
sprüche an die Arbeitgeber: Die qualifizierte Unternehmens­
führung muss getragen sein von einer echten sozialen und 
menschlichen Einstellung. Die Öffentlichkeit sieht mit der 
unternehmerischen Tätigkeit eine erhöhte Verantwortung 
gegenüber der Gesellschaft verbunden. Das persönliche 
Engagement in der Öffentlichkeitsarbeit gehört deshalb in 
das Pflichtenheft des Unternehmers. Wir müssen uns dar­
über klar sein, dass letzten Endes die Vielzahl der Stimm­
bürger über den Fortbestand unserer Wirtschaftsordnung, 
die sich auf die unternehmerischelnitiative und Bewegungs­
freiheit stützt, entscheiden wird. Wir müssen deshalb den 
Bürger von der Notwendigkeit und Nützlichkeit unserer 
unternehmerischen Tätigkeit überzeugen. Bekanntlich wirkt 
nichts so überzeugend wie das Verhalten.
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a) Die wichtigsten Merkmale der Entwicklungstendenzen 
unserer öffentlichen Haushalte bestehen darin, dass

zweitens die Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben 
sich in den letzten Jahren - und zwar im Sinne grösserer 
Defizite - stark geöffnet hat;

Grundsatzfragen der schweizerischen Finanz- und Steuer­
politik

Die Geschichte der öffentlichen Finanzen in der Schweiz 
ist gekennzeichnet durch die Politik der kleinen Schritte. 
Das kann ein «Von der Hand in den Mund leben» bedeuten 
und ist dann alles andere als rational. Die Politik der kleinen 
Schritte braucht aber nicht notwendigerweise aus lauter 
solchen Feuerwehrübungen zu bestehen. Sind nämlich die 
einzelnen Schritte zielgerichtet, liegt allen Massnahmen 
eine längerfristig orientierte Leitidee zugrunde, so ist die 
schrittweise Realisierung sinnvoll und wahrscheinlich sogar 
allein erfolgversprechend. Im folgenden möchten einige 
Grundsatzfragen aufgerollt und damit Bausteine für die 
Formulierung solch längerfristiger Zielvorstellungen gelegt 
werden. Ausgehend von einer möglichst nüchternen Lage­
beurteilung soll versucht werden, Folgerungen für die Be­
wältigung der Gegenwartsprobleme einerseits sowie für die 
Erarbeitung einer grundlegenden Finanz- und Steuerord­
nung anderseits zu ziehen. Dementsprechend gliedert sich 
das Referat in drei Teile, nämlich einen Rückblick auf die 
Entwicklungstendenzen, einen knappen Ausblick auf die 
Zukunftsperspektiven und schliesslich die angedeuteten 
Folgerungen.
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b) Welches sind nun die wichtigsten Ursachen, insbeson­
dere jene der Ausgabenexplosion im Staatshaushalt? 
Sicher werden die verschiedenen Entwicklungskurven allein 
schon durch die wachsende Bevölkerungszahl sowie durch 
die Geldentwertung geprägt. Doch selbst unter Ausschal­
tung dieser beiden Faktoren bleiben die Zuwachsraten be­
achtlich. Auch real und pro Kopf der Bevölkerung leistet der 
Staat laufend mehr. Zur Erklärung sollen drei Stichworte 
genügen. Erstens fielen im Zuge des wirtschaftlichen 
Wachstums nach dem Zweiten Weltkrieg dem Staat Auf-

Diese drei Merkmale sollen zunächst veranschaulicht und 
gewürdigt werden. Graphik 1 lässt erkennen, dass die 
Steuereinnahmen von Bund, Kantonen und Gemeinden 
(ohne die Sozialversicherungsbeiträge) bedeutend stärker 
zugenommen haben als das Bruttosozialprodukt, das seiner­
seits Ausdruck des Gesamtwertes der von unserer Volks­
wirtschaft erarbeiteten Güter und Dienstleistungen ist. Der 
Staat nimmt also einen stets grösseren Teil dieses«Kuchens» 
für sich, das heisst zur Finanzierung der öffentlichen Auf­
gaben, in Anspruch. 1960 waren es 15%, 1973 19%. Noch 
mehr stiegen indessen die Ausgaben an. Ihr Anteil am 
Bruttosozialprodukt erhöhte sich in derselben Zeitspanne 
von 17% auf 25%. Würden die Betriebe und Anstalten dazu 
gezählt - was gerade bei Vergleichen mit dem Ausland 
beachtet werden muss -, so sind heute bereits rund 40% 
des Bruttosozialprodukts «staatlich kontrolliert». Eindrück­
lich ist dabei der aus Graphik 2 ersichtliche von Periode zu 
Periode steilere Anstieg, das sogenannte exponentielle 
Wachstum, unserer Staatsausgaben. Kein Wunder denn 
auch, dass trotz der beachtlichen Mehrbelastung der 
Steuerzahler die laufenden Einnahmen zur Finanzierung der 
Ausgaben nicht mehr ausreichen und sich - wie Graphik 3 
zeigt - die Defizite häufen. Während die Kantone, gleich 
übrigens wie die Gemeinden, den Rechnungsausgleich 
schon länger nicht mehr fanden, geriet der Bundeshaushalt 
etwas später, dafür um so heftiger aus den Fugen. Graphik 4 
spiegelt die unterschiedliche Entwicklung am Beispiel der 
festen und schwebenden Schulden. Sie haben sich zwi­
schen 1965 und 1973 in den Kantonen insgesamt mehr als 
verdoppelt; in den Städten ist die Zuwachsrate etwas ge­
ringer, und der Bund schneidet mit einer Zunahme um 
knapp die Hälfte am besten ab.

drittens von den drei Hoheitsträgern in unserem Staat dem 
Bund gewissermassen als Financier und Steuermann (nicht 
auch als rechtlicher Träger der Aufgaben) wachsende Be­
deutung zukommt.
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gaben zu, die unmittelbar oder mittelbar mit der allge­
meinen Wirtschaftsentwicklung zusammenhingen. Es han­
delt sich vorab um Ausgaben zum Ausbau der sogenannten 
Infrastruktur, welche gewissermassen den Unterbau der 
Wirtschaft darstellt. Dazu zählen Investitionen für den Ver­
kehr, Bildungs- und Forschungsstätten, Spitäler, Land- 
und Forstwirtschaft usw. Zur Veranschaulichung diene die 
Entwicklung der privaten und öffentlichen Bautätigkeit in 
der Schweiz von 1948-1973 (vergleiche Graphik 5). Für 
1974 stehen die Zahlen noch nicht zur Verfügung; doch 
dürfte das Bauvolumen nach Angaben des Delegierten für 
Konjunkturfragen gegen 15% unter jenem des Jahres 1973 
liegen. Ein zweiter Grund sind die ungeahnten und oft 
grenzenlos scheinenden technischen, medizinischen und 
andern Möglichkeiten, die überall, koste es, was es wolle, 
zum Perfektionismus drängen. Bund, Kantone und Gemein­
den liefern reichlich Beispiele des Wahns der unbegrenzten 
Möglichkeiten, der eben jene Entwicklung mitausgelöst 
hat, die wir heute «in den Griff zu bekommen» suchen, und 
der übrigens nicht nur den Staat, sondern auch weite Teile 
der privaten Wirtschaft erfasst hat. Drittens haben ideolo­
gische und politische Faktoren die aufgezeigten Tendenzen 
begünstigt und eine Eigendynamik ausgelöst, die insbeson­
dere - ohne darüber jetzt ein Werturteil fällen zu wollen - 
den Ausbau des Sozialstaates im weitesten Sinn kenn­
zeichnet. Graphik 6 veranschaulicht die Entwicklung im 
Bund, der als Träger der Sozialversicherung und als Pro­
motor für Forschung und höhere Bildung die finanziellen 
Auswirkungen besonders markant zu spüren bekommen 
hat.

c) Bedeutung und Auswirkungen dieser Entwicklung sind 
mannigfaltiger Art. Unter staatspolitischen Gesichtspunkten 
spiegelt und prägt sie die Haltung des Bürgers gegenüber 
dem Staat: Das Sicherheitsstreben dominiert; Perfektionis­
mus verdrängt Bescheidenheit; der Staatsapparat gilt als 
rettende Institution, für die alles machbar ist. Er wird dem­
entsprechend mächtiger und erlangt als «Staat im Staat» 
wachsende Bedeutung. Graphik 7 zeigt, dass die Zuwachs­
rate der unselbständig Berufstätigen in öffentlichen Ver­
waltungen und Betrieben durchwegs höher ist als in der 
Wirtschaft als Ganzes. Dabei besteht das Gefälle seit 1960 
nicht nur dann, wenn die Schweizer allein einbezogen 
werden, sondern sogar für in- und ausländische Arbeits­
kräfte zusammengerechnet. Ein weiterer staatspolitisch 
bedeutsamer Gesichtspunkt sind die engen finanziellen 
Verflechtungen zwischen Bund und Kantonen. Graphik 8 
bietet Beispiele für das zwar unterschiedliche, insgesamt
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aber doch beachtliche und grösser werdende Gewicht der 
nicht autonom bestimmbaren Einnahmen in den Kantons­
haushalten, die verständlicherweise einegewisseAbhängig- 
keit vom Bund zur Folge haben. Dabei ist zu beachten, dass 
die Unterschiede zwischen den Kantonen wesentlich 
kleiner wären, wenn die sogenannten Rückerstattungen 
des Bundes für den Nationalstrassenbau, also für eine im 
Grunde genommen gesamtschweizerische Aufgabe, aus­
geklammert würden. Gewissermassen als Spiegelbild sind 
in Graphik 9 die den Bund belastenden Übertragungen an 
andere öffentliche Haushalte aufgezeichnet. Sie bean­
spruchten 1960 17%, 1974 rund 30% der Gesamtausgaben 
des Bundes.
Aber auch unter volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten 
sind die Entwicklungstendenzen bedeutsam. Vor drei Er­
kenntnissen darf man die Augen nicht verschliessen. Erstens 
hat die überdurchschnittliche Zunahme des Personalbe­
standes in den öffentlichen Verwaltungen und Betrieben 
die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt mitverursacht und 
verschärft. Es verliessen eben nicht bloss Beamte den 
Staatsdienst, sondern derselbe Staat vermochte Jahr für 
Jahr eine noch grössere Zahl von Arbeitskräften auf dem­
selben Arbeitsmarkt zu rekrutieren. Es bleibe dahingestellt, 
wie weit die in Graphik 10 dargestellten Lohnerhöhungen 
für das Bundespersonal (es handelt sich um die Durch­
schnittsbezüge pro Mitarbeiter und um einen Trend, der in 
den Kantonen und Gemeinden ähnlich verlaufen ist) durch 
den Zwang zur Rekrutierung nötig waren, oder ihrerseits 
die allgemeine Lohnentwicklung geprägt haben. So oder 
so sind die Zuwachsraten, und zwar auch in Jahren ohne die 
sogenannten generellen Reallohnerhöhungen, beachtlich. 
Sie lagen stets über dem indexbedingten Teuerungsaus­
gleich und über der durchschnittlichen Zunahme der Ar­
beitsproduktivität in unserer Volkswirtschaft. Zweitens do­
minieren im Bundeshaushalt die Konsumausgaben. In 
Graphik 77 sind einerseits die Ausgaben mit Konsumcharak­
ter (über 3A der Gesamtausgaben), anderseits jene mit In­
vestitionscharakter zusammengezogen. Diese Zweiteilung 
dürfte unter volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten aus­
sagekräftiger sein als die detaillierte Gliederung, in der die 
Übertragungen als besondere Gruppe erscheinen. Ent­
scheidend ist ja nicht der Empfänger, sondern die Verwen­
dung der Mittel. Es wäre interessant, ist jedoch nicht Gegen­
stand dieses Referates, die verschiedenen Kürzungsaktionen 
im Bundesbudget seit dem letzten Herbst einmal aufgrund 
dieser Zweiteilung und nicht aufgrund der üblichen Glie­
derung der Ausgaben zu würdigen. Die dritte Erkenntnis 
schliesslich bezieht sich auf die Einnahmen. Es sei daran
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erinnert, dass die Steuererträge als Ganzes stärker gewach­
sen sind als das Bruttosozialprodukt. Innerhalb der gesam­
ten Steuereinnahmen von Bund, Kantonen und Gemeinden 
hat sich der Anteil der Einkommens- und Vermögens­
steuern sukzessive erhöht (vergleiche Graphik 12). Er stieg 
von 1955-1973 von 61% auf 69%. Bereits vor einigen 
Jahren lag er - wie Graphik 13 erkennen lässt - über jenem 
vergleichbarer Staaten. Nicht uninteressant ist dabei ein 
Hinweis auf den Anteil der juristischen Personen, denen 
nach diesen Untersuchungen zu schliessen in der Schweiz 
offenbar doch nicht jene privilegierte Stellung zukommt, die 
man ihnen da und dort gibt. Vom Standpunkt der Schonung 
oder aber der Strapazierung des wirtschaftlichen Leistungs­
und Sparwillens aus betrachtet verdient die Entwicklung 
der Höchstsätze für natürliche Personen Beachtung. Gra­
phik 14 bietet Anhaltspunkte. Danach ist die Maximalbela­
stung durch Bundes-, Kantons- und Gemeindesteuern in 
den meisten Kantonshauptorten unseres Landes innert 5 
Jahren um gegen oder über 50% gestiegen, eine Tendenz, 
die in der Diskussion um Steuerfragen öfters übersehen 
wird! Solche doch recht massiven Verschärfungen innert 
kurzer Zeit wirken sich auf die Steuermoral und die wirt­
schaftliche Leistungskraft ganz unbekümmert darum aus, 
ob und um wieviel das absolute Belastungsniveau in unse­
rem Land, verglichen mit andern Ländern, tiefer sei. Im 
übrigen ist dieses Gefälle in den letzten Jahren merklich 
zusammengeschmolzen.

Bevor nun versucht wird, einige Folgerungen zu ziehen, ist 
der Rückblick durch einen knappen Ausblick abzurunden. 
Sowohl die Perspektiven des Bundeshaushaltes für die 
Jahre 1976-1979, die der Bundesrat am 20. November 1974 
veröffentlicht hat, als auch die seitherige finanzielle und 
wirtschaftliche Entwicklung (zum Beispiel Rechnungsab­
schluss 1974, abnehmende Beschäftigung und sinkende 
Ertragskraft der Unternehmungen) deuten für den Bund 
auf anhaltende Defizite hin. Selbst wenn - vielleicht - Kan­
tone und Gemeinden nicht im selben Ausmass betroffen 
werden (ihre Rechnungsabschlüsse 1974 jedenfalls fielen 
fast durchwegs besser aus als angenommen), so bleiben 
gesamthaft Fehlbeträge von grossem Ausmass. Die ver­
änderte Wirtschaftslage wird sich zudem früher oder später, 
und zwar auch bei angehobenen Steuersätzen, in geringeren 
oder jedenfalls langsamer wachsenden Steuererträgen, 
gleichzeitig aber in der Forderung nach Konjunkturspritzen 
durch die öffentliche Hand auswirken. Beides, gleich übri­
gens wie eine allfällige Ablehnung der Steuervorlagen vom 
8.Juni 1975, verschärft tendenziell die Defizite. Geraten
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1. Vermehrte Ausgabendisziplin ist angesichts der anhal­
tenden Überforderung unserer öffentlichen Haushalte aller 
Stufen — das sollten der Rückblick und der Ausblick deutlich 
gemacht haben — weiterhin ein wichtiges staatspolitisches 
und volkswirtschaftliches Erfordernis. Es soll in diesem 
Zusammenhang nicht unerwähnt bleiben, dass die Ein­
nahmen des Bundes sogar von 1973 auf 1974 noch um 11% 
zugenommen haben, trotzdem aber, weil die Ausgaben um 
über 12% stiegen, das bekannte hohe Defizit eintrat. Aus­
gabendisziplin bedeutet weder eine sogenannte Politik der 
leeren Kassen noch eine Verketzerung oder Demontage 
des Staates. Ausgabendisziplin, wie ich sie verstehe, heisst 
Festsetzung von Prioritäten unter Beachtung der volkswirt­
schaftlichen Notwendigkeiten. Die staatliche Ausgaben-

wir angesichts solcher Perspektiven nicht mehr und mehr 
in Zielkonflikte? Gehört es - wie Herr Bundesrat Brügger in 
der Konjunkturdebatte kürzlich sagte-«zu den Ungereimt­
heiten der Politik, dass der Staat zur gleichen Zeit zu einer 
rigorosen Sparpolitik angehalten wird, wo Ankurbelungs­
massnahmen dringend gefordert werden»? Oder steht tat­
sächlich - um Herrn Bundesrat Chevallaz aus einem Inter­
view mit dem Schweizer Journal zu zitieren - «die uns auf­
erlegte Sparübung in gewissem Sinne mit den Notwendig­
keiten unserer Konjunkturpolitik in Widerspruch»? Die Be­
antwortung dieser Fragen ist einerseits vordringlich, ander­
seits aber auch nötig, um eine grundlegende Finanz- und 
Steuerordnung zu konzipieren. Eine solche darf sich ja 
nicht auf eine bestimmte konjunkturelle Phase oder auf 
bestimmte Zukunftserwartungen abstützen, sondern muss 
im Auf und Ab der Wirtschaftsentwicklung tragen. In diesem 
Sinne sollen im dritten Teil nun einige Folgerungen gezogen 
werden.

a) Erstes und wichtigstes Anliegen ist die vermehrte Be­
reitschaft, alle Fragen der Finanz- und Steuerpolitik nicht 
mehr primär nach kameralistischen, sondern nach volks­
wirtschaftlichen Kriterien zu beurteilen. Der Staatshaushalt 
führt kein Eigendasein und ist nicht Selbstzweck; er muss 
aus seiner «splendid isolation» gelöst und als Teil der Volks­
wirtschaft gewürdigt werden. Das erfordert eine differen­
ziertere als die heute noch weitverbreitete Haltung gegen­
über den Problemen der Ausgabendisziplin, der Steuer­
erhöhungen und der staatlichen Defizite. Für Schwarz­
weiss-Malerei ist kein Raum.

* Diese Folgerungen beschränken sich ausschliesslich auf die Finanz- und Steuer­
politik; wirtschafts- und insbesondere währungspolitische Fragen bleiben unberück­
sichtigt.
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Politik soll primär (nicht ausschliesslich) «das Gedeihen 
der Volkswirtschaft bewirken und aufrecht erhalten» (Ma- 
soin). Diese Leitidee geht von der Erkenntnis aus, dass 
staatliche Leistungen nicht wie Manna vom Himmel fallen, 
sondern zuerst erarbeitet sein wollen, dass weder Verfas- 
sungs- noch Gesetzesbestimmungen, sondern ausschliess­
lich die Leistungskraft und der Leistungswille unserer 
Volkswirtschaft das tragende Fundament auch eines sozial 
aufgeschlossenen Staates bilden, und dass deshalb - um 
dieses Fundament auf die Dauer tragfähig zu erhalten - der 
weitere Ausbau der Verteilungsgerechtigkeit als Kriterium 
der Ausgaben- und Steuerpolitik vorübergehend zurück­
treten muss. So verstandene Ausgabendisziplin schliesst 
also Impulse am einen und Zurückhaltung am andern Ort 
nicht aus. Und gerade diese Differenzierung ist heute nötiger 
denn je.

2. Der scheinbare Zielkonflikt, von dem oben die Rede war, 
löst sich bei nüchterner Lagebeurteilung aber nicht nur in 
der Ausgabenpolitik, sondern ebenso in der Frage der 
Finanzierung der staatlichen Aufgaben. Sicher mag man es 
bedauern, dass die Verbrauchssteuern in der Schweiz, die in 
jeder Beziehung (auch sozial) besser sind als ihr Ruf, allzu­
lange nicht genügend ausgeschöpft und nicht einmal zur 
Kompensation der integrationsbedingten Zollausfälle er­
höht worden sind, und dass dafür der Druck auf die Ein­
kommens- und Ertragssteuern übermässig verschärft wurde. 
Die vom Bundesrat und vom Parlament im Laufe des Jahres 
1974 eingeleiteten beziehungsweise beschlossenen Mass­
nahmen zur Beschaffung von Mehreinnahmen waren des­
halb fiskalisch begründet und damals auch konjunktur­
politisch richtig. Im Nein des Souveräns vom 8. Dezember 
1974 äusserte sich dann aber jener Steuerwiderstand, den 
man zwar ebenfalls bedauern kann, der aufgrund der Ent­
wicklungstendenzen aber verstanden werden muss. Leider 
fällt die erweiterte Neuauflage der Abstimmungsvorlage am 
8. Juni 1975 nun in eine Zeit veränderter konjunktureller 
Randbedingungen. Mochte man letztes Jahr die Gegner 
von Steuererhöhungen der Staatsverdrossenheit bezichti­
gen, so liessen sich heute unter Berufung auf unbestech­
liche Zeugen und ausländische Beispiele Steuererhöhungen 
als nicht unbedingt konjunkturgerecht anzweifeln. Ohne 
hier nun für oder gegen die verschiedenen Vorlagen Stellung 
zu nehmen, drängt sich im Sinne vorsorglicher Überlegun­
gen aber doch die Frage auf, was denn bei einer allfälligen 
Verweigerung aller oder eines Teils der Mehreinnahmen 
geschehe, ob dann insbesondere die volkswirtschaftlich 
zwingende Belebung der öffentlichen Bautätigkeit verun-
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b) Das zweite Anliegen, das die Forderung nach vermehr­
ten volkswirtschaftlichen Akzenten ergänzt, ist jenes nach 
der staatspolitischen Gesamtschau. Die Entwicklungsten­
denzen legen beredtes Zeugnis davon ab, dass sich der 
Bund den vertikalen Finanzausgleich viel kosten lässt. Die 
zunehmenden Verflechtungen zwischen Bund und Kanto­
nen verwischen aber die Zuständigkeiten und Verantwor­
tungen mehr und mehr; ferner erhöhen sie gewissermassen 
die «Krisenanfäiligkeit» der Kantonshaushalte gegenüber

möglicht werde. Es wäre vermessen, wollte ich in diesem 
Kreise ein Rezept präsentieren. Die Antwort mag aber 
leichter fallen, wenn wir uns von der Vorstellung lösen, dass 
staatliche Defizite an sich gut oder böse seien. Auch dies­
bezüglich ist eben zu differenzieren, und zwar je nach den 
wirtschaftlichen Randbedingungen und insbesondere je 
nach der Finanzierung des Defizites. Darüber hinaus sind 
die Höhe der Staatsverschuldung und des Zinsendienstes in 
den öffentlichen Haushalten mitzuberücksichtigen. Ohne 
auf gewisse Besonderheiten einzelner Kantone und Ge­
meinden einzugehen, erscheint unter gesamtwirtschaft­
lichen Gesichtspunkten und angesichts der heutigen Höhe 
der Schulden beziehungsweise des Zinsendienstes nötigen­
falls ein etwas grösseres als das einmal in Aussicht genom­
mene deficit spending der öffentlichen Hand, insbesondere 
des Bundes, als vertretbar. Die sich abzeichnende Verflüssi­
gung des Geld- und Kapitalmarktes dürfte bei der anhaltend 
geringen privaten Investitionsneigung eine inflationsfreie 
Finanzierung öffentlicher Investitionen ermöglichen und so 
vielleicht doch jene Initialzündungen auslösen, die dann in 
einer zweiten Phase auch die private Investitionstätigkeit 
sowie den Konsum zu beleben und damit eine Erholung auf 
breiterer Front anzubahnen vermögen.

3. Diese wenigen Hinweise auf einige aktuelle Aspekte der 
staatlichen Ausgaben-, Steuer- und Schuldenpolitik zeigen, 
dass eine grundlegende Finanz- und Steuerreform sich 
weder an veralteten, kameralistischen Vorstellungen über 
den Staatshaushalt orientieren noch auf bestimmten, heute 
gültigen, morgen aber vielleicht überholten wirtschaftlichen 
Randbedingungen aufbauen sollte. Vielmehr ist davon aus­
zugehen, dass der Staatshaushalt Teil der Volkswirtschaft 
ist, von dieser und für diese lebt, und dass diese Volkswirt­
schaft keinen Status verkörpert, sondern sich laufend ver­
ändert, Schwankungen unterliegt und deshalb von allen, 
die sie mitgestalten - auch in der staatlichen Finanz- und 
Steuerpolitik - Differenzierungsvermögen und Dynamik 
erfordert.
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1. Eine klarere Aufgabenteilung sowie eine klarere Aus­
scheidung der Steuerkompetenzen zwischen Bund und 
Kantonen. Nur so lassen sich die unübersichtlich gewor­
denen vielfältigen finanziellen Beziehungen entflechten. 
Bessere Transparenz ist nicht ein Anliegen der Ästhetik. 
Vielmehr geht es zunächst um die staatspolitisch entschei­
dende Klarstellung von Zuständigkeiten und Verantwor­
tungen. Wenn sich jeder und im Grunde genommen eben 
doch keiner verantwortlich fühlt, gedeiht der Nährboden 
für bürokratische Exzesse und für jenes unschöne Schwarz - 
peter-Spiel, das die echte Autonomie untergräbt und den 
Verschleiss begünstigt. Es sind somit auch volkswirtschaft­
liche Gründe, welche die Klärung der finanziellen Beziehun­
gen zwischen Bund und Kantonen erfordern. So erscheinen 
im Bereich der Steuern Vereinfachungen, vor allem jedoch 
eine vermehrte Schonung des Einkommens und Vermögens, 
nötigenfalls der Ausbau der Verbrauchssteuern im Bund

dem Bund. Je mehr sich dieser gezwungen glaubt, das 
sogenannte Gleichgewicht in seinem Haushalt wieder zu 
finden, und je mehr er zu diesem Zweck seine Ausgaben 
auf Kosten der Kantone reduziert oder das Steuersubstrat 
der Kantone mitbeansprucht, um so sichtbarer wird diese 
«Krisenanfälligkeit». Die finanziellen Verflechtungen ver­
leiten beide Seiten - und zwar je härter die Zeiten sind - 
zum Egoismus, zur einseitigen Interessenwahrung; sie sind 
zudem administrativ aufwendig und damit gesamtwirt­
schaftlich wenig rationell. Daraus dürften sich bestimmte 
Konsequenzen für eine grundlegende Finanz- und Steuer­
reform ergeben, wobei die einmal formulierten Ziele aber 
wiederum in Schritten zu realisieren sein werden. Die stark 
differenzierte Bevölkerungs- und Wirtschaftsstruktur un­
seres Landes - es sei beispielsweise an die Unterschiede im 
kantonalen Volkseinkommen erinnert — setzt indessen der 
Vereinheitlichung und der Entflechtung sowohl in der 
Steuerharmonisierung und der Aufteilung der Steuerkom­
petenzen als auch in der Aufgabenteilung Grenzen. Sie 
macht auch nach einer grundlegenden Flurbereinigung 
freiwillige Vereinbarungen sowie zusätzliche Finanzaus­
gleichsmassnahmen nicht überflüssig. Dem Bund als dem 
stärksten Partner, der gemäss Finanzhaushaltgesetz aus 
dem Jahre 1968 zudem bereits über nicht unbedeutende 
Kompetenzen verfügt, wird dabei eine wichtige Führungs­
aufgabe zufallen.

c) So zeichnen sich denn folgende drei Eckpfeiler für das 
Konzept einer grundlegenden Finanz- und Steuerordnung 
ab.




